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für den UnterwesterwnldKreis.
(Amtliches Kreisblatt .)

Cchristleitung,Druck und Verlag von Georg Sauerborn in Montabaur.

Anzeigengedühren für die
K-gefpaltene kleine Zeile oder

deren Raum 20 Pfg.

Reklamend.DoppelzeAe 40 Pfg.

Anzeigen finden im ganzen
Kreise wirksamsteVerbreitung.

Beilagen nach Übereinkunft.

Bestellungen werden jederzeit
angenommen.

Telegramm-Adresse:
Kreisblatt Montabaur.

f]r, 34. Montabaur,  Freitag, den 1. (I)ärz 1918. 51. Jahrgang.
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Amtlicher Teil.
Berlin  6 2. den 2. Februar 1918.

Seit Ende des Jahres 1916 ist von uns auf den An-
rag zahlreicher Gemeinden (Gutsbezirke) widerruflich ge-
ixhmigt worden, daß bei Erhebung der direkten Staats-
8,1) Kommunalsteuern die im § 7 der Verordnung, fielt.
,ög Verwaltungszwangsverfahren, vom 15. Nov. 1899
«igeschriebene Mahnung nicht ' durch Mitteilung von
sahnzetteln sondern durch öffentliche Bekanntmachung
rfolgt.

Da nach den eingeforderten Berichten sich dies Ver-
ahren bewährt hat. wollen wir die Gemeinde- (Guts -)
ßorstände allgemein ermächtigen, bis auf weiteres bei
rhebuug der direkten Staats - und Gemeindesteuern an
je Stelle der schriftlichen Mahnung die Mahnung durch
ffentliche Bekanntmachung treten zu laffen. Euer Hoch-
eboren ersuchen wir ergebenst hiervon der dortigen Re-
ierung und in geeigneter Weise den Gemeinde- (Guts -)
Zorständen Kenntnis zu geben. Die Gemeinde- (Guts -)
jorstände sind dabei darauf hinzuweisen, daß sie ihren
öeschluß, durch den sie die öffentliche Mahnung einführen,
n ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu geben haben.

Der Minister des Innern . Der Finanzminister.
I . A. : I . A. :

gez. Freund.  gez . Hsinke.
ln de» Herrn Regierungspräsidentenin Wiesbaden.

Montabaur,  den 25. Februar 1918.
Wird veröffentlicht.

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:
Bettuch.
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Montabaur,  den 19. Februar 1918.

»etr.: «rbeitrkrSfte litt die Land-
wirtschsft.

Landwirtschaftliche Betriebe und Gärtner werden zur
Anmeldung des Bedarfs an Arbeitskräften auf die Ver¬
mittlungstätigkeit des Kreisarbeitsnachweises sowie der
Hilfsdienftmeldestelle Limburg  a . L.. „Walderdorffer
Hof", Fahrgaffe Nr. 5. Fernruf Nr. 107, hingewiesen.

Bei der Anmeldung ist anzugeben:
1. Name und Adresse des Arbeitgebers,
2. Zahl und Art der benötigten Arbeitskräfte.
3. Zeit des Eintritts.
4. Lohnbedingungen.

, Genaue Angaben sind unbedingt erforderlich und sind
Reibungen baldigst an die genannten Stellen einzureichen.

Borzugsweise werden die Fälle Berücksichtigung finden,
in denen durch Einziehung Heerespflichtiger oder in Er¬

mangelung sonstiger Hilfskräfte die rechtzeitige Frühjahrs¬
bestellung gefährdet scheint.

Die Herren Bürgermeister werden um sofortige orts¬
übliche Bekanntmachung ersucht.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Bettuch.

Montabaur,  den 26. Februar 1918.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Nach § 70 des Einkommensteuergesetzes ist die veran¬
lagte Steuer nicht zu erheben von den Unteroffiziere«
und Mannschaften des Beurlaubtenstandes, welche mit
einem Einkommen von nicht mehr als 3000 Mark ver¬
anlagt sind, für diejenigen Monate , in denen sie sich
im aktiven Dienst befinden.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, über die für das
Steuerjahr 1917 veranlagten Personen der vorbezeichneten
Art Abgangslisten nach dem vorgeschriebenen Muster auf¬
zustellen und mir bis spätestens zum 15 . März 1918
einzureichen.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Veranlagungs -Kommission

des Unterwesterwaldkreises:
■ Bettuch.

Montabaur,  den 26. Februar 1918.
An die Herren Bürgermeister.

Es wird darauf hingewiesen, daß gemäß Notverord¬
nung vom 4. November 1916,. genehmigt durch Gesetz
vom 27. 12. 1916 (Ges.-S . S . 4/1917) die regelmäßigen
Ergänznngswahle « zur Gemeindevertretung bis
auf weiteres verschoben werden. Aus diesem Grunde sind
auch die Gemeinden bisher nicht aufgefordert worden, diese
Wahlen vorzunehmen. Die Offenlage der Wählerlisten
hat gleichfalls zu unterbleiben.

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
Bettuch.

»etr.: Haler rar Srlbktorrforsuas.
Nach den Bestimmungen der Reichsgetreideordnung

darf der den Selbstversorgern zur Ernährung belassene
Hafer nur in den zulässigen Monatsmengen von 2 kg
pro Kopf verbraucht werden.

Mahlkarten dürfen jeweilig nur für 2 Monate ausge¬
stellt werden: ebenso wie dies für Brotgetreide vorge¬
schrieben ist.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, dies orts¬
üblich bekannt zu machen und die Mahlkarten nur für
die betr. Monatsmenge auszustellen.

Montabaur,  den 27. Februar 1918:
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:

Bettuch.

»etr. Saatkartoffel«.
An die Herren Bürgermeister.

Die Landwirtschastskammer in Wiesbaden hat die
Vermittelung von Saatkartoffeln aus dem Osten über¬
nommen.

Bestellungen können gemeindeweise bis zum 5. März
d. I . bei der Landwirtschaftskammer in Wiesbaden ge¬
macht werden.

Montabaur,  den 26. Februar 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:

Bettuch.

Verteilung von Baumwollnähfäden und keinen-
nähzwirn an Kleinhändler , Verarbeiter und

Anstalten.
Mit Genehmigung des Reichswirtschaftsamtes ist die

Bewirtschaftung der Baumwollnähfäden und der Leinen¬
nähzwirne von der Kriegsrohstoffabteilung des König!.
Preußischen Kriegsministeriums auf die Reichsbekleidungs¬
stelle übergegangen. Die Verteilung ergibt sich aus den
nachfolgenden Bestimmungen.

Bedarfsstellen.
Bedarfsstellen im Sinne dieser Bekanntmachung sind:

a) die Personen und Betriebe des Bezirkes, die Baum¬
wollnähfäden oder Leinennähzwirn gewerbsmäßig
unmittelbar an die Verbraucher gegen Entgelt ver¬
äußern.

— Kleinhändler —
d) die Personen und Betriebe des Bezirkes, die

1. Baumwollnähfäden oder Leinennähzwirn in ihnen
hierzu übergebene Gegenstände gewerbsmäßig
gegen Vergütung für andere verarbeiten (z. B.
Flickschneider) oder

2. Baumwollnähfäden oder Leinennähzwirn gewerbs¬
mäßig zur Herstellung von Gegenständen verar¬
arbeiten (z. B . Maßschneider)

— Verarbeiter —
sofern in den unter 1 und 2 genannten Verarbei¬
tungsbetrieben am 1. Dezember 1917 nicht mehr
als 15 Arbeiter ' dauernd versicherungspflichtig be¬
schäftigt waren,

c) Anstalten mit Insassen lz . B . Krankenanstalten , Ge¬
fängnisse), da diese Insassen schon in der gemäß § 1
der Verteilung zugrunde liegenden Bevölkerungszahl
mit enthalten sind.

Betriebe, die gleichzeitig Kleinhandel und Verarbeitung
umfassen, sind, soweit sie in dem Verarbeitungsbetriebe
am 1. Dezember 1917 mehr als 15 Arbeiter dauernd
versicherungßpflichtig beschäftigten (gemischte Betriebe
großen Umfangs), nur für ihren Kleinhandelsbetrieb als
Bedarfsstellen anzusehen.
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In eiserner Zeit.
KriegSroman von Charlotte Wildert . 43

«Ich halte mein Glück in Händen, ein Tor wäre ich, würde
>ch es loslaffen !“

Er schwieg, fest dem Vater ins Auge sehend, das anf-
slammte vor Zorn . Berachtirng in den ehernen Zügen dek
?Üe>l Grafen, feine Brust arbeitete heftig, erregt schritt er
'*>Zimmer auf und ab.

«Glück? WaS heißt Glück? Unsinn k Ich begreife Dich
">chi. Philipp , hast Du die alten Traditionen unserer Fa¬
milie so vergeffen, daß Du Dich in der Art herabwürdigst ?"

Mu blitzenden Augen richtete sich der junge Osfizier im
"eile auf : „Herabwürdige » tue ich mich und die Ehre unse-
"s HauseS auf keinen Fall . — Ah ein Weib , das meine
Ehre erniedrigt. wird niemals meine Gattin , aber einem acht-
boren. hochherzigen Wesen, wenn auch arm, dem reiche ich
meine Hand und mein Herz !"

»Achtbar — hochherzig — Haha !" Doll Hohn rief der
jütr Graf diese Worte . „Lächerlich— sentimental — unser
Kesselflicker in Breitstein ist auch — achtbar — hm — ober

weißt, ich verlange von einer Schwiegertochter
Gedenke, wie viel Partien sich Dir in der Restdenz

Beispiel die Fiersten, ha - daS ist ein Name
Geschlecht— aber —"

Hastig unterbrach ihn Phili : „Die Komtesse Fiersten?
Des geistlose Geschöpf wäre Dir als Schwiegertochter will¬
kommen — blos um des NanienS willen — ich bedaure —
Dick — Vater !"
- >.D» hast nicht nötig , mich zu bedauern !" brauste Graf
Edmund v»n Gordis ans. „Geistlos ? Ha. Quatsch ! — Ra-
mcalöS, das ist, was mir zuwider ist ; ich will einen glän¬
zenden Namen an den Deinen binden, ich will das so. eS
Ül Jahrhunderte lang die Ehre unserer Borfahren gewesen,
kZ soll „nd es muß weiter so sein, hörst Du ?"

»Eher ziehe ich das Schicksal eines alten Junggesellen
®nv " erwiderte srnhig Philipp , als daß ich mich an ein un-
gelielues Weib binde oder—",

„3Bo§ oder?" bornierte der alte Graf.
.Qder ich verzichte auf das Recht, ein Mitglied der Fa-

mehr.
boten,
— ein

uülie Gordis -Breitstein zu fein — und folge dem Zug mei-
,ne§ Herzens !"

Eine Weile war es still im Ziminer , nur den schiveren.
keuchenden Atem des alten Grafe» hörte man . Stier blickten
seine Augen in das ernste, entschlossene Gesicht seines Soh¬
nes, ächzend rang es sich nun von seinen Lippen : „Du?
Das jagst Du — Du — mein Sohn ?"

„Ja , Bater , ich sage es, ich liebe Silit v Brücken, habe
ihr mein Wort , meinen Ring gegeben, mein Wort werde ich"
auch halten — sie wird mein Weib !"

In furchtbarer Erregung rannte Graf Gordis im Zim-
mer auf und ab. er rang förmlich nach Luft, bleich war sein
Gesicht, totenbleich; seine Lippen bebten, endlich stieß er aus
mit donnernder, drohender Stimme : „Ha — es ist schänd¬
lich — schmählich— daß ein Gordis -Breitstein — um eines
Weibes willen — die alten sGesetze seines Hauses verstößt.
Und das noch — mein Soh » — Hahaha !"

„Offiziell verlobt — mit einer oon Brücken; lächerlich ist
eS, auch yur daran zu denken. — Aber — tue es, tue es
nur , ich habe dann keinen Sohn inehr — dann ist das Ge¬
schlecht der Gordis -Breitstein erstorben, ftit immer." —

Leise ging die Tür auf, eine lichte Gestalt trat inS Zim¬
mer. Mit einem Ruck wandte der alte Graf sich herum und
sah in das bleiche, zum Tode erschrockene Gestchtchen der
Schwester Lilli. Mit einem Ruck nahm er stch zusammen, die
finstere Falte ans seiner Stirn glättete stch, er trat auf Lilli
zu. „Ach, das ist ja meine liebenswürdige Reisebegleiterin —
Schwester— Schivester —"

„Schwester Lilli von Brücken," vollendete Phili mit größ¬
ter Ruhe.

„Komm, mein Lieb, gib mir Deine Hand. So . steh, daß
ist mein Bater , Graf Edmund Gordis -Breitstein — Pater,
das ist meine liebe, süße Braut , mein Engel , deren aufopfern¬
der Pflege ich meine Genesung verdanke."

Wie vom Blitz getroffen, starrte Graf Gordis auf daS er¬
glühende Mädchen. „Wie ? Lilli v. Brücken — hier — hier ?"

„Ja . gewiß, Bater ! Wie hätte ich mich sonst mit ihr ver¬
loben können? Sie war dem Roten Kreuz als Pflegerin bei¬
getreten, das gütige Schicksal hat uns hier zusainmengesührt."

Erpreßte Lillis Hand in der seinen, seine leuchtenden,
blauen Angen sprachen ihr Mut und Hoffnung zu.

Grni Edinmid n. Gordis -Breitstein stand noch immer,
in maßloser Verblüffung auf das schöne Mädchen starrend,
da. Endlich gelang es ihm , seiner Empörung Lust zu ma¬
chen. Mit dröhnender Stimme schnaubte er die beiden an:
„So ? Das ist mir ja eine schöne Bescherung ! So eine Ge¬
heimnistuerei hinter meinem Rücken! Ha — ich —*

„Bitte , Bater, " antwortete Phili seelenruhig , „eine Ge¬
heimtuerei ist daS ganz und gar nicht. Eher konnte ich Dir
keine Mitteilung von meiner Verlobung machen, bis sie statt-
gefunden ; das habe ich auch sofort getan , Tu kannst mir
darin absolut keinen Vorwurf machen."

Durchbohrend heftete stch des alten Grafen Blick auf das
zitternde Mädchen an der Seite Philis . „Und Sie , Lilli von
Brücken, Sie wußten es . daß nur eine Altadelige mit Besitz¬
tum die Gattin meines Sohnes werden kann. Meine Ein¬
willigung au der Verbindung gebe ich niemals , hären Sie,
niemals I Sie werden wohl selbst so vernünftig sein und ein-
sehen, daß Sie nicht anders handeln können, als znrücktre-
ten — von selbst zun'icktreten— wenn nicht auch Sie unsere
alte , angesehene Tradition schänden wollen . Es geht nun
einmal nicht. Gott ! Für Sie , ein Mädchen wie Sie , bietet
sich doch stets Gelegenheit zu einer anderen girten Heirat,
ohne daß Sie stch in alte Adelsfamilien hineindrängen ."

Rücksichtslos hatte Graf Gordis gesprochen. Unerbittlich,
stahlhart kam jedes Wort langsam , schivenoiegend von sei¬
nen Lippen.

Philipp war hochrot vor Empörung , gerade wollte er
mit empfindlichen Worten seinem Bater entgegentreten , als
Lilli leise seine Hand zurückschob, und mit fester Stimme
sagte : „Phili , antworte Deinem Vater jetzt nicht, Du bist zu
aufgeregt, beruhige Dich erst !" 235,20

Straff und stolz stand ihre zarte Gestalt vor der recken¬
haften Statue des alten Grafen , deflen stahlblaue Angen dro¬
hend auf sie niedersahen, aber Mut und Entschloffenheit in
den Zügen , mit flammenden Augen , stand sie vor ihm. fest
und klar klang ihre Stimme , als sie nun fragte : „Gestat¬
ten. Sie mir eine Erwiderung aus Ihre Worte , Gral Gor¬
dis ? Nie kam «8 mir in den Sinn , mich in Ihre Familie
hineinzudrängen — nie I Die Liebe zu Ihrem Sohne ivar
es , daß ich ihm versprach, ihin treu zu bleiben für's i Leben.



Keine Bedarfsstellen im Sinne dieser Bekanntmachung
sind die Kommunalverbände selbst, sonstige behördliche
Einrichtungen, sowie die Anstalten, die nicht unter Abs. lc
fallen. Für diese sowie die sonstigen Personen und Be¬
triebe, die nach Absatz2 und 3 nicht oder nicht in vollem
Umsange als Bedarfsstellen anerkannt sind, ist eine be¬
sondere Versorgungsregelung vorgesehen.

Als Bedarfsstellen sind ferner nicht anzusehen die Ver¬
arbeiter. die eine besondere Zuweisung an Baumwollnäh-
fäden oder Leinennähzwirn von einer anderen Stelle als
der Reichsbekleidungsstelle erhalten. Ein Verzeichnis
dieser Verarbeiter wird in den „Mitteilungen der Reichs¬
bekleidungsstelle" veröffentlicht werden.

Gemischte Betriebe kleinen Umsangs.
Betriebe, die gleichzeitig Kleinhandel und Verarbei¬

tung umfassen und in deren Verarbeitungsbetrieb am
1. Dezember 1917 nicht mehr als 15 Arbeitet dauernd
versicherungspflichtig beschäftigt waren (gemischte Betriebe
kleinen Umfangs) sind von den Kommunalverbänden bei
der Verteilung sowohl als Kleinhandels - wie als Verar¬
beitungsbetriebe zu berücksichtigen.

Die Kommunalverbände haben eine strenge Trennung
der für den Kleinhandels- und der für den Verarbeitungs¬
betrieb bestimmten Mengen anzuordnen und durchzuführen.

Die in Frage kommenden Geschäfte haben ihren Be¬
darf sofort bei mir anzumelden. Die Anmeldeformulare
werden diesen alsdann zugehen. Für das 1. Vierteljahr
1918 stehen 11 IM Rollen zu 200 m zur Verfügung. Die
Geschäfte haben bei ihren Bestellungen sich hiernach zu
richten.

Montabaur,  den 22. Februar 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:

Bertuch,

Kriegswirtschaftsamt
Frankfurt a. M.
Tgb. Nr. 1144.

Frankfurt  a . M ., den 18. Febr. 1918.
Auf Grund kriegsministerieller Verfügung mußten

sämtliche bisher ausgeliehenen Pferde zurückgezogen werden.
Nach Durchmusterung aller Militärpferde wird den

berittenen Truppentellen für die Folgezeit nur ein zum
Dienst äußerst notwendiger Bestand belassen. Jnfolge-
deflen ist die Abgabe von Leihpferden in größerer Zahl
in Zukunft ausgeschlossen. Die bei den Truppenteilen
nicht erforderlichen und nicht kriegsverwendungsfähigen
Pferde werden durch käufliche Abgabe dem Erwerbsleben zu¬
geführt. Diese Pferde werden mit Kreuzbrand versehen
und sind fortan von Aushebungen grundsätzlich ausge¬
nommen. „

Die käufliche Abgabe erfolgt durch die Landwirtschasts-
kammern auf dem Wege der Verlosung. Der Preis ist
äußerst gering bemessen und beträgt im Höchstfälle nur
Mk 1000 —, sodaß auch weniger bemittelte Bewerber
in der Lage versetzt sind, sich ein Pferd zu kaufen.

Anträge auf Zulassung zur Verlosung sind durch Ver¬
mittlung der örtlichen Wirtschaftsausschüsse auf dem vor¬
geschriebenen Formular an die zuständige Landwirtschafts¬
kammer zu richten. ,

Allen Landwirten, denen es an Ge,pannkraften fehlt,
wird dringend empfohlen, die z. Zt . gebotene günstige
Gelegenheit zum Erwerb von Pferden möglichst unver¬
züglich auszunützen, da die Zahl der augenblicklich zum
Verkauf stehenden Pferde groß und der Preis mäßig ist.
Nach der Verteilung dieser k. u. Pferde sind käufliche Ab¬
gaben in größerer Zahl in absehbarer Zell nicht mehr zu
erwarten, auch können Leihpferde allgemein nicht mehr
ausqegeben werden. t . r r

Die Ausgabe von Leihpferden wird vielmehr infolge
der auf ein Mindestmaß bei den Truppenteilen verringerten
Pferdebestände auf ganz vereinzelte und außerodentlich
dringende Notfälle beschränkt und kann auch hier stets
nur auf kurze Zeit erfolgen.

Gesuche um Abgabe von Leihpferden sind nur durch
die örtlichen Wirtschaftsausschüsse an die bisher zuständi¬
gen Leihpferd-Vermittlungsstellen zu richten. Die Ver¬
mittlungsstellen werden die Gesuche begutachten und an
das Kriegswirtschaftsamt weitersenden, das in jedem
Einzelfall die endgültige Entscheidung trifft. Eine Be¬
rücksichtigung wird nur in den seltensten Fällen möglich fern.

Aedes Gesuch muß — außer den bisher verlangten
Angaben über Größe der Anbaufläche, vorhandene Ge¬
spannkräfte usw. — die beglaubigte Erklärung enthalten,
weshalb es dem Antragsteller nicht möglich war, 'die not¬
wendigen Gespannkräfte durch Kauf oder Nachbarhilfe
zu erhallen. . , . ,

Besonders wird darauf aufmerksam gemacht, daß aus
die Einhaltung des vorgeschriebenen Instanzenwegs und
der sonst gestellten Bedingungen streng geachtet wird.
Persönliche Vorsprache von Landwirten bei dem Krregs-
«irtfchaftsamt in Frankfurt a. M. ist völlig zwecklos
und führt außer Verlust an Zeit und Geld nur zu Ver¬
zögerungen, da auf dem unrichtigen Wege eingereichte
Gesuche zurückgewiesen werden.

Neuzerling,  Hauptmann.
*

* *

An die Wirtschaftsausschüsse des Kreises.
Abdruck zur Kenntnis und weiteren Veranlassung
Die Anträge auf Zulassung zur Verlosung sind ein

gehend zu begründen und der Landwirtschaftskammer in
Wiesbaden zu übersenden. Ich bin gerne bereit, derartige
Anträge soweit mir nur irgend möglich, zu unterstützen.
Die in dem vorstehenden Schreiben erwähnten Formulare
dürften wohl bei der Laudwirtschaftskammer in Wies¬
baden erhältlich sein. Ich kan « « « * empfehlen , die
r. Zt . gebotene günftige Gelegenheit zum Erwerb
von Pferde « möglichst « nverzüglich auszunützen
«nd zwar im weitgehendste « Umfange.

Montabaur,  den 24. Februar 1918.
Der König!. Landrat : Bertuch.

Bekari«tmach»«g
An die Imker!

15 Pfund Bienenzucker für jedes überwinterte Volk
soll im Jahre 19J8 der Imker erhalten, welcher sich ver¬
pflichtet, einen Ml seiner Honigernte zu gemeinnützigen
Zwecken abzugeben, namentlich für den Lazarett- und
Krankenhausbedarf. Jeder Imker , der Bienenzucker unter
dieser Bedingung zu kaufen wünscht, trage sich sofort in
die Ortsliste ein, welche vom 2. bis zum 8. März 1918
bei den Herren Bürgermeistern offen liegt. Die Ein¬
tragungen werden später zum Zwecke der Ausstellung der
zollamtlichen Berechtigungsscheine nachgeprüst werden.
Durch seine Namensunterschrift in der Liste übernimmr
der Imker die Verpflichtung, eine dem dritten Teile der
erhaltenen Zuckergewichtsmenge entsprechende Honigmenge
seiner Zeit zur Verfügung der Staatlichen Honizvermitt-
lungsstelle zu halten, welche den Abruf dieses Honigs
veranlaßt und den gesetzlichen Preis für ihn zahlt. Unter
besonderen Umständen kann die Stelle Erleichterungen
gewähren und Ausnahmen von der Ablieferung des Ho¬
nigs zulassen. *

Die Verteilung des Bienenzuckers erfolgt durch den
BienenwirtschaftlichenProvinzialverband und durch die
Jmkervereine. Diese Stellen sind berechtigt, für ihre Un¬
kosten und Mühewaltung Gebühren von insgesamt 10 Pfg.
für jeden zuzuteilenden Doppelzentner Zucker zu erheben.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die Orts¬
listen in dreifacher Ausfertigung bis 10 . März  nach
hier einzusenden. ,

Die Formulare zu den Ortslisten werden den Herren
Bürgermeistern mit nächster Post von der Kreisblatt-
Druckerei zugehen. '

Montabaur,  den 27. Februar 1918.
. Der König!. Landrat : Bertuch.

»elwmtmichimi
Nr . L. 1/2. 18. K. R . A.,

betreffend Höchstpreise für Eichen- und
Fichtengerbrinde.

Bom 28 . Februar 1818.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des

Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 813) — in Bayern auf Grund der
Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 —, des
Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. De¬
zember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516). der Bekannt¬
machung über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Jan¬
uar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25). vom 23. März 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 183) und vom 22. Mürz 1917(Reichs-
Gesetzbl. S . 253) mit dem Bemerken zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach den in
der Anmerkung*) abgedruckten Bestimmungen bestraft
werden. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuver¬
lässiger P̂ersonen vom Handel vom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
geschälte und ungeschälte Eichen- und Fichtengerbrinde,

auch soweit sie im fiskalischen Besitz oder Eigentum stehen
oder aus dem Ausland eingeführt sind.

x 8 2. .
Höchstpreise.

1. Der Verkaufspreis für IM kg darf höchstens betragen bei:
a) geschälter Eichengerbrinde:

im Alter bis zu 22 Jahren . . ! . . . . 28
im Alter von mehr als 22 Jahren bis zy 30 Jahren 23 Jt,
im Alter von mehr als 30 Jahren bis zu 40 Jahren 18 JC;

b) geschälter Fichtengerbrmde . . . . . . 16 Ji.
Diese Preise sind frei in den Eisenbahnwagen oder in

das Schiff der Verladestation oder, falls die Anlieferung
nur durch Fuhrwerk erfolgt, frei in das Lager des Käufers
oder frei in die Gerberei oder Lohmühle und für Bar¬
zahlung berechnet; sie schließen bei Eichenrinde die Kosten
des Bündelns und der Bindemittel ein.

2. Erfolgt die Lieferung frei Abfuhrplatz am Gewin¬
nungsort , so verringern sich die Preise der Ziffer 1:

um 3 </# für *100 kg bei einer Abfuhrstrecke
von weniger als 5 km.

um 5 jH  für 100 kg bei einer Abfuhrstrecke
* von 5 bis 10 km,

nt
nii

bo

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet:
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert,

durch den die Höchstpreise überschritten werden, oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung § 2, 3 des
Gesetzes, betreffend Höchstpreise betroffen ist, beiseiteschafft, be¬
schädigt oder zerstört:^ . ^

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zun: Verkauf
von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht
nach kommt;

5. wer Vorräte von Gegenständen, für die HöchstpreiseZseftgesetzt
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betrefsMld Höchstpreise, erlaffenen
Ausführungsb estimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer l oder 2 ist
die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemeffen,
um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den Fällen der
Nummer 2 überschritten werden sollte; übersteigt der Mindestbetrag
zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder
Umstände kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages
ermäßigt werden. . .

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen
öffentlich bekanntzumachen ist ; auch kann neben Gefängnisstrafe
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, auf die
sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied,
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

um 6 für 100 kg bei einer Abfuhrstrecke
von mehr als 10

Abfuhrstrecke ist die kürzeste benutzbare Fahrstrecke
Abfuhrplatz am Gewinnungsort bis zur nächsten in
tracht kommenden Verladestation oder, falls das La
die Gerberei oder die Lohmühle, für welche die 8
bestimmt ist, näher gelegen ist, bis zu diesem Platz.

3. Für Rinde auf dem Stamm darf der Verkaufs
höchstens ein Drittel der Preise betragen, die sich
Ziffer 2 ergeben.

4. Für geschnittene, gehackte oder gebrochene
dürfen die Preise der Ziffer 1 um nicht mehr als 1,M-
für gemahlene Rinde (Lohe) um nicht mehr als 3 jl
100 kg erhöht werden.

5. Mischen der Rinde oder Lohe ist nur mit Zus.
mungrdes Käufers gestattet. Die Preise bestimmen
nach dem Verhältnis der zur Mischung gelangten So ..

Anmerkung.  Die Höchstpreise schließen den Ums
stempel ein.

8 3.
Beschaffenheit.

Die Höchstpreise verstehen sich für trockene, gesu
nicht durch Feuchtigkeit oder ähnliche Einflüsse beschäl
Rinde, bei der nicht mehrere Stücke ineinandergerollt si

Für Rinde, die diesen Anforderungen nicht entsprich
und für Eichenrinde, die älter als 40 Jahre ist, mußl
Preis entsprechend niedriger sein.

8 4.
Mengen festste llung.

Die^Höchstpreise verstehen sich für das Reingewichti
Rinde (Lohe). Das Gewicht der Verpackungsmittel M
Ausnahme von Stricken, sowie des Verladegerätes (Deck,
Stangen usw.) ist abzuziehen.

Bei Verkauf nach Raummetern darf das Gewichtb
Raummeters höchstens mit 125 kg in Ansatz gebra
werden.

. 8 5.
Besondere Lieferungsbedingungen.

Die Höchstpreise verstehen sich für Rinde, die un
folgenden Bedingungen verkauft wird:

1. bei Verkäufen gemäß tz 2 Ziffer 1:
Leistungsorl für die Lieferung der Rinde ist

Ort der Ablieferung (Eisenbahnwagen, Schiff, Lager
Käufers, Gerberei öder Lohmühle) ;

2. bei Verkäufen gemäß § 2 Ziffer 2:
Leistungsort für die Lieferung der Rinde ist der

fuhrplatz am Gewinnungsort . Der Verkäufer hat bis
Abfuhr für sachgemäße Aufbewahrung der Rinde zu soy
und die Gefahr für Verschlechterung durch unsachgemi
Aufbewahrung zu tragen. Er wird von dieser Haftu
frei, wenn der Käufer die Abfuhr schuldhafterweise
binnen angemessener Frist oder ohne Verschulden
binnen 6 Wochen nach Empfang der Mitteilung von
sachgemäßen Fertigstellung der Rinde bewirkt.

Der Verkaufspreis für Rinde, bei deren Verkauf
vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten werden,
höchstens die Hälfte der Preise des § 2 Ziffer 1 und
betragen.

8 6.
Nebenkosten.

Neben den Höchstpreisen dürfen, sofern sie in der R,
nung ziffernmäßig angegeben sind, angerechnet werd,

a) die Wiegekosten,
b) bei Stundung des Kaufpreises bis zu 2 v. H. Jahr
" zinsen über Reichsvankoiskont,
c) bei Verkäufen gemäß § 2 Ziffer 2 die nachweisbai

und notwendigen Kosten der Lagerung nach j
Wegfall der Haftung des Verkäufers gemäß {
Ziffer 2 bis zur Abfuhr.8*123456 7-

Lagerbuch führung.
Jeder Käufer von Eichen- und Fichtengerbrinde

zur Führung eines Lagerbuches verpflichtet, aus welch
dkr Tag des Einkaufs, Name und Wohnsitz des A
käufers, Act, bei Eichenrinde Altersklasse, Menge j
Einkaufspreis, bei Weiterverkauf der Tag des Verka
Name und Wohnsitz des Käufers, Art, bei Eichenst
Altersklasse. Menge und Verkaufspreis ersichtlich sein ttti

Wer Eichen- oder Fichtengerbrinde für fremde Rechn«
einlagert oder verarbeitet, ist ebenfalls zur Führung eil
Lagerbuchs verpflichtet. Aus dem Lagerbuch muß N»
und Wohnsitz des Eigentümers der Ware sowie bei
Menge und Art und der Tag ihres Eingangs ersichtlich se

, 8 - 8 .
Zurückhalten von Vorräte « .

Beim Zurückhalten von Vorräten ist sofortige
eignung zu gewärtigen. ^ ^

Ausnahme « .
Die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußis

Kriegsministeriums kann die Kriegsleder Aktiengesellf
ermächtigen, Eichen- und Fichtengerbrinden zu höh«
Preisen als den Höchstpreisen zu verkaufen.

8 10.
Anfrage « und Antrüge.

Alle Anfragen und Anträge, die diese Bekanntmach
betreffen, sind an die Kciegs-Rohstoff-Abteilung (Sektioi
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums in B«
81V 48, Verl. Hedemannstraße °10, zu richten.

8 11.
Jnkrafttrrte « .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 28. Febr.
in Kraft. Gleichzeitig wird die Bekanntmachung Nr.
1/3. 17 K.R.A.. betreffend Höchstpreise für Eichenr
Fichtenrinde und zur Gerbstoffgewinnung geeignetes
stanienholz, vom 20. März 1917 außer Kraft gesetzt.

Frankfurt (Main), den 28. Februar 1918.
Stellvertretendes Ge« eralkommaa *s

18. Armeekorps.
Koblenz , den 28. Februar 1918.

Kommandantur der Fest»*
KR . 409/21 18. Eoblenz -Ehrenbreitstet «.

iS
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Kriegöministerinm.

NchtkWsbkkllNiulglhNg
Nr . W . M. 90/12 . 17. KRA.

zu der Bekanntmachung Nr. w. M. 1300/12.
15. KRA. vom 1. Februar 1916, betreffend
Beschlagnahme und Bestandserhebung von Be
ffeidungs- und Ausrüstungsstücken für Heech

Marine und Feldpost.
1 Vom 1. März 1918. j

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
l Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
s Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß jede Zuwider¬

handlung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach § 6
der Bekanntmachung über . die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-Äe-
setzbl. S . 376)*) und 17. Januar 1918 (Reichsgesetzblatt
S . 37) und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht ge-
emäß ß 5**) der Bekanntmachung über Auskunftspflicht
som 12 . Juli 1917 (Reichs -Gesetzblatt S . 604 ) bestraft wird

f Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 28. September 1915 (Reichs-
Geletzbl. S . 603) untersagt werden.

Artikel I
W In K 2 der Bekanntmachung Nr . W. M. 1300/12 . 15.

KRA wird hinzugesetzt:
9 . Handsäcke, Handschützer und alle aus Web -,

Wirk -, Strick-, Filz - und Seilerwaren hergestellten
Gegenstände , welche z»m Schutz der Hände bei
Betriebsarbeiten in Frage kommen können (auch
Anfaßlappen ). -

Artikel U.
Die erste der gemäß § 11 der Bekanntmachung Nr.

W. M. 1300/12 . 15. KRA . erforderlichen Meldungen über
die in Artikel I bezeichneten Gegenstände ist bis zum
15. März 1918 zu erstatten . Für sie ist der am Beginn

/ des 1. März 1918 tatsächlich vorhandene Bestand maß
‘ gebend.

Artikel III.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. März 1918

in Kraft.
Frankfurt (Main), den l . März 1918.

Stellvertretendes Generalkommando
18. Armeekorps.

Koblenz , den 1. März 1918.
Kommandantur der Festung

z KR . 412/2 . 18. Coblenz -Ehrenbreitstein.
L. *) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
f zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen

höhere Strafen verwirkt find, bestraft:
» * 1. . .

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beisetteschafft,
beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder kaust, oder
et» anderes Veräußerungs » oder Erwerbsgeschäft über ihn ab¬
schließt,

U 3. wer der Verpst'chlung, die beschlagnahmten Gegenstände zu ver¬
wahren und pfleglich zu behandelst, zuwiderhandelt;

4. wer den erlassenen Ausfirhrungsbestimmungen zuwiderhandelt,
f **) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

Bekan,rmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wisientlirb unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer

‘ vorsätzlicĥ sie Einsicht in die Geschäftsbriefe oder Geschäftsbücher
oder di« Besichtigung oder Untersuchung der Betriebseinrichtungen
»der Räume verweigert , oder wer vorsätzlich die vorgeschriebenen La¬
gerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis
bis zu fj Monaten und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit

. einer dieser Strafen bestraft : auch können Vorräte, die verschwiegen
V morde« sind, im Urteile als dem Staate verfallen erklärt werden

ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftspflichtigcn gehören oder nicht.
Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Bekannt-

i machung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder un¬
richtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer fahrlässig die
»orgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt,

i wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

Kommandantur
Codtenz -Ehrenbreltstein.

Abt . Ial Nr . 3171.
G ob lens,  den 23. 2. 1918.

Sembmmg.
| Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Belaqe-
- rungszustand vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Ge¬

setzes vom 11. 12. 1915 bestimme ich für den Befehls¬
bereich der Festung Coblenz -Ehrenbreitstein:
i 1. Den Empfängern von Eisenbahnwagenladungen

ist verboten , zur Entladung bestimmte Wagen über die
radefrist hinaus stehen zu lassen. ^

y ' 2. Auch an Sonn - und Feiertagen sind Eisenbahn¬
wagen aus Verlangen der Eiscnbahnverwaltung zu be¬
laden und zu entladen.

Verlangt die Cisenbahnverwaltung die Be- oder^Ent-
ladung von Eisenbahnwagen an einem Sonn - oder Feier¬
tage. so sind die Angestellten und Arbeiter der zur Be-
oder Entladung angehaltenen Betriebe auf deren Erfordern
zur Arbeit gegen die für die Mehrleistung jeweils am
Orte übliche Vergütung verpflichtet.

3. Die Inhaber kaufmännischer Firmen haben Sorg-
zu tragen , daß Benachrichtigungen über Beladen und Ent¬
laden der Wagen an Sonn - und Feiertagen zu ihrer
Kenntnis kommen.

4 Bei Zuwiderhckndlungen tritt Zwangsentladung und
Zwangszuführung der Güter auf Kosten der Empfänger
»ach Maßgabe der von der Eisenbahnverwaltung aufzu-
ftellenden Berechnung ein . . .

5. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit
Hast oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

6 . Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage
in Kraft.

Der Kommandant der Festung
Coblenz -Ehrenbreitstein:

von Luckwald,  Generalleutnant.

Kommaudantur
Coblenz Ehrenbreitstein

Abt . Ial Nr . 3166.
Coblenz,  den 25. Februar 1918.Berordmng

über Arbeitshilfe in der Land- u. Forstwirtschaft.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

vom 4. Juni 1851 (Gesetzsamml. S . 451 ) in Verbindung
mit dem Abänderungsgesetz hierzu vom 11. Dezbr . 1915
(Reichsgesetzbl. S . 813) bestimme ich für den Befehlsbe¬
reich der Festung Coblenz -Ehrenbreitstein:

8 1.
Männlichen und weiblichen Personen , die in der Land¬

oder Forstwirtschaft beschäftigt sind , ist verboten , ohne
schriftliche Genehmigung der Ortspolizeibehörde in eine
andere als eine land - oder forstwirtschaftliche Beschäftigung
überzutreten.

Ebenso dürfen in Landgemeinden jugendliche Personen,
die in einem Arbeitsverhältnis bisher überhaupt noch
nicht gestanden haben , ohne schriftliche Genehmigung -der
Ortspolizeibehörde eine andere als land - oder forstwirt¬
schaftliche Beschäftigung nicht annehmen.

Die Genehmigung ist nur zu erteilen , sofern durch An¬
nahme einer anderen Arbeit das vaterländische Interesse
an der Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung nidjt
beeinträchtigt wird.

§2.
Jede männliche oder weibliche Person ist verpflichtet

auf Aufforderung der zuständigen Behörde im Bezirk ihrer
Wohnsitz- oder einer Nachbargemeinde gegen den jeweils
am Orte üblichen Lohn eine ihren Kräften uid Fähig¬
keiten entsprechend land - oder forstwirtschaftliche Arbeit
insoweit zu übernehmen , als es ohne wesentliche Schä¬
digung ihrer eigenen Verhältnisse geschehen kann.

8 3-
Die Aufforderungen erfolgen durch die Ortspolizsibe-

hörde. Sie dürfen nur ergehen , wenn sie unbedingt er¬
forderlich sind, um den Ertrag des Rodens , insbesondere
die Bestellung der Felder oder die Einbringung und den
Ausdrusch der Ernte , sicherzustellen. Unter dieser Voraus¬
setzung ist eine Heranziehung auch an Sonn - und Feiertagen
zulässig.

8 4.
Zeugnisse von Kreis - oder anderen beamteten Aerzten

befreien , soweit sie die Unfähigkeit zu der aufgetragenen
Arbeit bescheinigen, ohne weiteres von der Verpflichtung
zur Arbeitshilfe.

§ 5.
Gegen die Verweigerung der Genehmigung (§ 1) so¬

wie gegen die Heranziehung zur Arbeit und gegen die
Festsetzung der Entlohnung (§ 2) steht die Beschwerde an
die Aufsichtsbehörde offen. Die Beschwerde hat keine
aufschiebende Wirkung . Die Entscheidung der Aufsichts¬
behörde ist endgültig.

8 6.
Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt oder eine

auf Grund des § 2 erlassenen Aufforderung ohne aus¬
reichenden Grund nicht nachkommt , oder die Arbeit ohne
wichtigen Grund niederlegt , wird mit Gefängnis bis zu
einem Jahre , beim Vorlieben mildernder Umstände mit
Haft oder Geldstrafe bis 1600 Mark bestraft.

•i.
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung

in Kraft und am 16. Oktober 1918 äußer Kraft.
Der Kommandant:

v . Luckma ld,
Generalleutnant.

Nichtamtlicher Teil.
Der deutsche Tagesbericht.

WTB Großes Hauptquartier , 27. Febr . (Amtlich .)
Westlicher Kriegsschauplatz.

An der Mer wurden einige Belgier gefangen.
An der flandrischen Front , beiderseits der Scarpe , in

ler Champagne und auf dem östlichen Maasufer lebte
lie Artillerietätigkeit am Abend auf.

Vielfach kam es zu heftigen Luftkämpfen . Ein ein¬
heitlicher Fliegerangriff gegen unsere Ballone zwischen Oise
und Aisne scheiterte. Wir schossen gestern 15 feindliche
Flieger und 3 Fesselballone ab.

Hauptmann Ritter von Tutscheck errang seinen 24.
Lustsieg. Gefreiter Kaffner brachte bei einem Flug zwei
Fesselballone zum Absturz.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Eichhorn.

Nördlich voll Dorpat nahmen wir zwei russische Re¬
gimenter bei ihrem Rückmarsch gefangen.

Heeresgruppe Linsingen.
In der Ukraine wurde ein feindliches Bataillon , das

ich bei Karosstychew (30 Kilometer südlich von Schitomir)
unserem Vormarsch in den Weg stellte, unter Verlusten
zerstreut.

Südlich von Schitomir drangen unsere Truppen bis
Berditschew vor . In Kremenez (südlich von Dubno)
nahmen wir den Stab eines russischen Generalkommandos,
einen Divisionsstab und 200 Mann gefangen.

Mazedonische Front.
Englische Abteilungen , die über den Butkowafluß gegen

die bulgarischen Stellungen vordrangen , wurden im Gegen¬
stoß zurückgeworfen.

Italienischer Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Der Erste Generalquartiermeister : Lkdrudorss.

WTB Großes Hauptquartier , 28 . Februar . (Amtlich) .
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Die Engländer setzten ihre Erkundungen an vielen

Stellen der Front fort . Mit starken Kräften stießen sie
während der Nacht am Houthoulster Wald und nördlich
von der Scarpe nach heftigster Feuerwirkung vor . Im
Nahkampf und im Gegenstoß wurden sie zurückgeschlagen.
Heeresgruppe Deutscher Kronprinz u . Herzog Albrecht.

Erfolgreiche Unrernehmungen bei Avoncourt und Les
Eparges brachten uns 27 Gefangene ein.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Operationen nehmen ihren Verlauf . In Estland

hat sich das 4. Estenregiment zur Bekämpfung der das
Land durchstreifenden Banden unserem Kommando
unterstellt.

In Minsk  wurden 2888 Maschinengewehre und
56 888 Gewehre eingebracht.

Von den anderen Kriegsschauplätzen nichts Neues.
Der Erste Generalquartiermeister : Ludeodorff.

* *

Sie Sage im ßfteu.
Trotz« kommt nicht » ach Brest.

* Berlin,  28 . Febr . Nach einem Funkspruch vom
25. Februar ist die von St . Petersburg nach Brest-Litowsk
unterwegs befindliche russische Delegation nordöstlich von
Pskow wegen Zerstörung einer Brücke und später durch
Schneeverwehungen aufgehalten worden . Die Delegation
trifft heute nachmittag 2 Uhr in Brest -Litowsk ein. Schon
durch einen früheren Junkspruch hat Herr Trotzkij mitge¬
teilt , daß er sich nicht an der Delegation beteiligt . An
seiner Stelle führt Sokolnikoff den Vorsitz.

Sie SriebeusoettaaMangea mit
vebenkfrist für König Ferdinand.

WTB Bukarest , 28. Febr . 1918. (Drahtbericht.)
Nach dem Eintreffen der Abordnungen der Vierbund¬

mächte in Bukarest habe ^ unverbindliche Vorbesprechungen
mit General Averescu  stattgefunden.

Gemäß einer bei diesen Besprechungen getroffenen Ver¬
abredung hat der k. u . k. österreichisch-ungarische Minister
der Auswärtigen Angelegenheiten Graf Czernin  am
27. Februar in dem von rumänischen Truppen noch
besetzten Teile Rumäniens eine

Unterredung mit König Ferdinand.
Im Einverständnis mit de » Verbnndeten 'gab Graf

Czernin dem Könige die Bedingnnge » bekannt,
unter denen der Vierbund bereit wäre , mit R«
mänien Frieden zu schließen.

König Ferdinand erbat sich eine kurze Bedenkzeit,
die gewährt wurde.

Von der Antwort des Königs  wird es abhängen,
ob eine friedliche Lösung möglich erscheint.
Wiederaufnahme der Operationen gegen Rnmä
nie « bei fruchtlosem Ablauf des Ultimatums.

* Berlin,  28 . Febr . An zuverlässiger Stelle in
Berlin wird heute erklärt , daß nach Ablauf des der ru¬
mänischen Regierung gestellten Ultimatums die geplanten
Operationen gegen Rumänien ihren Fortgang nehmen.

Macht Rumänien Schwierigkeiten?
* Berlin,  28 . Febr . Die Verhandlungen mit Ru¬

mänien haben bedauerlicherweise dazu geführt , daß von
seiten der Mittelmächte eine Unterbrechung erfolgen mußte.
Mag kann im Augenblick noch nicht übersehen , ob es zu
einem völligen Scheitern der Verhandlungen kommt
oder nicht.

Jedenfalls steht fest, daß die rumänischen Unterhändler
immer noch unter dem Eindruck stehen, daß man ihnen
von seiten der Entente starke militärische Hilfe zu leisten
bereit ist. Wenn es zum Scheitern der Verhandlungen
kommt, so liegt , wie heute schon betont werden muß , die
Schuld hieran nicht an Deutschland.

Unsere Bedingungen sind rein wirtschaftlicher Statur.
Auf sie würde die rumänische Regierung zweifellos ein-
gehen. Dagegen macht die territoriale Frage , vor allem
die Forderung der Bulgaren nach der Dobrudscha in ihrem
ganzen Umfange die größten Schwierigkeiten.

Ungarn verlangt lediglich Gtenzberichtigungen . Aber
durch den mit Bulgarien geschloffenen Bündnisvertrag
sind wir natürlich gezwungen , für die Wünsche Bulgariens
einzutreten , wenn es sich auch hierbei um Dinge handelt,
die nicht unmittelbar im Interesse des Deutschen Reiches
und des deutschen Volkes liegen.

TU Wien,  28 . Febr . Die Wiener Mittags -Zeitung
meldet, daß Die Absicht, Vertreter der österreichischen Re¬
gierung zu den Bukarester Verhaildlungen zu schicken,
vorläufig fallen gelassen wurde , denn es werde möglicher
weise nicht dazu kommen wegen der unnachgiebigen Hal¬
tung Rumäniens , welches sich des Ernstes seiner Lage
noch nicht völlig bewußt zu sein scheine.

Montabaur,  1 . März . Der Unteroffizier Georg
Ringer,  Sohn des Hrn . Matthias Ringer von hier,
wurde mit dem Eisernen Kreuz 2r Klaffe ausgezeichnet.

§ Montabaur,  1 . März . sRübensauerkraut .s
Das städtische Lebensmittelamt teilt uns mit , daß Sauer¬
kraut , welches aus Weißkraut hergestellt worden ist, in
diesem Jahre seitens der Zentralstelle nicht zugewiesen
wird . Das Publikum muß daher mit dem zur Vertellung
gelangenden Rübensauerkraut vorlieb nehmen , das übri -'
gens bedeutend bester ist als sein Ruf . Hausftauen , die
Rübensauerkraut in ihrer Haushaltung noch nicht verwendet
baben ist, ein Versuch in jeder Hinsicht zu empfehlen.



§ Montabaur , 1. März. (Theater in Häm¬
mer ! eins Garten .) Die Frankfurter Volksbühne ver¬
anstaltet am Sonntag , 3. März hier wieder2 Vorstellungen.
Abends 8 Uhr gelangt die neue 4aktige Operette „Husaren¬
liebe" zur Aufführung, welche die Gesellschaft bis jetzt
überall mit großem Erfolg gegeben hat, so in letzter Zeit
auch in Hadamar . Diez und Limburg. Vorher -geht noch
ein neues deutsches Märchenspiel, zur Herausgabe des
Goldes, betitelt „Sonnenschein", welches die Gesellschaft
bis jetzt in Rüdesheim und Limburg mit Erfolg gegeben
hat. Nachmittags halb 4 Uhr wird das Märchen „Die
Geistermühle" und eine lustige Pantomime für unsere
Kleinen gegeben. Wer ein Lwanzigmarkstück in Gold
nachmittags oder abends an

Zwanzigmarkstück
vie Kasse bringt , er

Freisitz für numm. Platz, für ein Zehnmarkstück einen
ersten Platz. Alles Nähere ist aus der heutigen Anzeige
zu ersehen.

** Rückeroth . (Auszeichnung .) Landwehrmann
Albert Schmidt,  seit Kriegsbeginn in vorderster Stel¬
lung im Felde stehend und zu Anfang Krieges, im Augus
1914, verwundet, hat das Eiserne Kreuz 2r Klasse erhalten

8* Rückeroth . (Auszeichnung .) Willi Steine¬
bach,  der in Frankreich durch einen Armschuß schwer
verwundet war und zuletzt in Rumänien durch einen
Bauchschuß wieder schwer verwundet wurde und zurzeit
im Lazarett iu Dierdorf ist, hat das Eiserne Kreuz erhalten

** Steinen . ( Auszeichnung . )  Hugo Schäfer,
in Frankreich durch einen Oberschenkelschuß schwer ver¬
wundet, zurzeit im Lazarett in Dierdorf, hat das Eiserne
Kreuz erhalten.

*• Steinen . (Beförderung .) Unteroffizier Ri¬
chard Dönges  wurde zum Vizefeldwebel befördert.

** Herschbach . (Auszeichnung .) Erich Schmidt,
Sohn des Herrn Postmrwalters Schmidt, hat das Eiserne
Kreuz erhalten. Es haben nun 3 Söhne des Herrn Post¬
verwalters diese Auszeichnung. Sanitätsunteroffizier
Fritz Schmidt  wurde zum Feldwebel befördert.

= Den anonymen Briefschreibern ins
Stammbuch.  Die Klagen über anonyme Briefe wollen
nicht verstummen. Es verdient deshalb Beachtung, in
welcher energischen Weise Herr Bürgermeister Rody-
Niederlahnstein den Namenlosen zu Leibe rückt. In
einer seiner Bekanntmachungen heißt es : „In letzter Zei
häuft sich wieder die Einsendung von anonymen Zu¬
schriften. Ich mache darauf aufmerksam, daß anonyme
Zuschriften von mir unbeachtet bleiben müssen. Es braucht
sich keiner zu scheuen bei mir. wenn er Klagen hat, per¬
sönlich vorzusprechen, oder mit Namen zu schreiben. Wenn
sie berechtigt sind, werden sie abgestellt. Anonyme Ein¬
gaben aber sind, etwas charakterloses und widerliches und
erregen dadurch schon den Anschein der Unwahrhaftigkeit

-Es trete also jeder für das , was er behauptet, auch per¬
sönlich ein. Er kann überzeugt sein, daß von einem
Namen nicht ohne Grund Gebrauch gemacht wird." Wenn
alle Behörden so verfahren würden, wäre das widerliche
Handwerk der geheimen Anzeigen bald gelegt. Man
sollte dies umsomehr erwarten, als der anonyme Denunß
ziant (Anzeiger) doch immer der größte Lump ist und bleibt.

erhält einen betriebe usw. sollen — soweit sie nicht größere Mengen

Sttttilung der Scheuertücher.
Der Reichsbekleidunosstelle stehen in nächster Zeit

größere Mengen von Scheuertüchern zur Verfügung. Die
Kriegswirtschafts-Aktiengesellschaft Geschäftsabteilung der
Reichsbekleidungsstelle hat den „Verband der Großhändler
bunter Webstoffe und Leinenwaren E. V., Berlin W. 8,
Leipzigerstr. 105" mit der Vermittlung der Verteilung
betraut und ihm die Bedingungen, unter denen die Ver¬
teilung stattzufinden hat, vorgeschrieben.

Berechtigt zum Bezüge von Scheuertüchern durch den
genannten Verband ist jede Handelsfirma , die im Ka¬
lenderjahre 1913 Achtuertücher oder Scheuertuchstoffein
einem Mindestrechnungswert von M. 10000 bezogen hat.
Es soll dabei keinen Unterschied ausmachen, ob diese Be¬
zieher Großhändler oder Kleinhändler waren . Bedingung
ist dagegen, daß die Scheuertücher unmittelbar von der
Fabrik, also nicht vom Großhändler bezogen wurden ; in
letzterem Falle hat der bezugsberechtigte Großhändler den
Kleinhändler zu beliefern. Firmen , die ihren Bedarf teil¬
weise von der Fabrik und teilweise vom Großhändler
bezogen haben, sollen dann berechtigt sein, vom Verband
zu beziehen, wenn der Bezug des Jahres 1913 über¬
wiegend vom Fabrikanten erfolgte und den obengenannten
Mindestbezug dabei erreichte. In diesem Fall 'darf aber
die betreffende Firma nur vom Verband und nicht außer¬
dem noch vom Großhändler beziehen.

Die meldende Firma ist verpflichtet, bei der Bedarfs¬
anmeldung an den Verband die Fabrikantenfirmen und
die Höhe der einzelnen Bezüge des Kalenderjahres 1913
anzugeben und sich einer Kontrolle durch Beauftragte des
Verbandes oder der Reichsbekleidungsstellejederzeit zu
unterwerfen. Unrichtige Angaben bei der Meldung haben
den sofortigen Ausschluß von weiteren Bezügen zur Folge.
^ Der Verband ist verpflichtet, für die Verteilung der
Scheuertücher jede Firma als Berufsgenoffen anzunehmen,
deren Meldung den oben angegebenen Bedingungen ent¬
spricht. Die Gemeinschaft der beteiligten Bezieher, einer¬
lei ob sie dem Verbände angeehören oder nicht, haftet dem
Verband für die Abnahme der diesem durch die Kriegs¬
wirtschafts-Aktiengesellschaft Geschäftsabteilung der Reichs¬
bekleidungsstelle zu überlastenden Scheuertücher. Die Be¬
zieher haben die Verpflichtung durch einen Verpflichtungs¬
schein an den Verband anzuerkennen.

Großhändler, die einen Mindestumsatz in Scheuer¬
tüchern von M. 10000 im Jahre 1913 nicht erreicht haben,
können von dem verteilenden Verband nicht beziehen und
scheiden für die Verteilung aus . Kleinhändler, die aus
dem gleichen Grunde von dem Verband nicht beziehen
können, erhalten anteilsweise Lieferungen von denjenigen
Großhändlern, die sie im Jahre 1913 mit Scheuertüchern
beliefert haben. Soweit solche Großhändler wegen zu
geringen Umsatzes jetzt keine Scheuertücher vom Verband
erhalten können, oder soweit Kleinhändler im Jahre 1913
unmittelbar vom Fabrikanten bezogen haben aber wegen

Nichterreichens der Mindestsumme ebenfalls nicht vom
Verband beziehen können, können diese Kleinhändler von
anderen Großhändlern beziehen. Soweit solchen Klein
Händlern geeignete Großhändler nicht bekannt sein sollten
werden sie ihnen vom Verband auf Wunsch nachgewiesen

Die zur Verteilung kommenden Scheuertücher sind
nach wie vor bezugsscheinpflichtig. (Anstalten und Be
Hörden haben den Antrag auf Bezugsscheine an die Reichs
bekleidungsstelle Verwaltungsabteilung , Abteilnnq 8
kriegswichtige Betriebe an Abteilung H zu richten.)

Die mit einem Bezugsschein der Reichsbekleidungs¬
stelle Verwaltungsabteilung (Abteilung 8 oder Abteilung'!!)
versehenen und noch zu versehenden Anstalten, Rüstnnas

beziehen — künftig die Scheuertücher im freien Hände
erwerben und, soweit dies in Einzelfällen nicht möglich
sein sollte, durch den verteilenden Verband nächstgeleqene
Bezugsquellen auf Antrag nachgewiesen erhalten.

Größere Mengen sollen auch künftig vov der Reichs-
bekleidungSstelle unmittelbar zur Lieferung angewiesen
werden. Ausführungsbestimmungen hierüber werden in
der' nächsten Nummer der „Mitteilungen " veröffentlichtwerden.

Dem verteilenden Verband sind genaue Vorschriften
über Verteilungsart , -Zeit und -Mengen, sowie über den
für Großhändler und Kleinhändler genehmigten Nutzen
gemacht worden. Diese Bedingungen nebst Anmeldeform¬
blättern sind auf Anfordern von dem „Verband der Groß¬
händler bunter Webstoffe und Leinenwaren E V " Ber¬
lin W. 8. Leipzigerstraße 105 zu erhalten.

Berlin,  den 9. Februar 1918.
AA ^ ^ schafts-AM-ngesellschast

Geschaftsabteftung der Reichsbekleidungsstelle.

VttUtmms.
Mittwoch , den 6. März , nachmittags 2 Uhr

anfangend, lasten die Erben Ad am Altmann Witwe
m Helferskirchen  in ihrer Wohnung folgende Gegen¬
stände gegen sofortige Barzahlung versteigern:

Ein gut erhaltener Knhwagcn mit sämtlichem
Zubehör , ei« W -ndepstug , komplett , eine eiserne
«nd eine hölzerne Egge , vier Joche mit Kiste»
« . Riemen , zwei Halsrieme » mit Ketten , ei«
fast neues Janchefatz . eine Häckselmaschine, « nd
sonst « och andere landwirtschaftliche Geräte « sw.

Holzversteigerung.
Sitastng, den5. Mörz ich. Ir.

vormittags 10 Uhr anfangend.
werden im hiesigen Gemeindewald.

Distrikt Kopf, Vielberholz und Hykshahn:
500 rm Buchen Scheit - und Knüppel

öffentlich meistbietend versteigert.
Wölferlingen , den 28. Februar 1918.

_ Bohl,  Bürgermeister.

Los 1:
II:

III:
IV:

V:
VI:

VII:

Solzrerkagf.
Im Wege des schriftlichen Angebots soll das nachstehende

Rntzholz der Gemeinde Marsain verkauft werden-
Distrikt Höhe:

17  Eichen-Stämme mit 28 Festmeter.
141 Buchen- „ „ 187

Distrikt Bnchwald:
13 Eichen-Stämme mit 11,42
58 Buchen- „ „ 50,10 „

Distrikt Walkenhause « :
12 Eichen-Stämme mit 9.05 „ „
59 Buchen- „ „ 67,72 ",
2 Kirschbaum-Stämme mit 1,32 Festm..
Distrikt Eisengrube » :

11 Eichen-Stämme mit 17.08 Festmeter.
1 Buchen-Stamm „ 0,65 „
5 Kirschbaum-Stämme mit 4,82 „

Das sämttiche Holz ist gefällt und kann vorher anqe-
ehen werden. Die Angebote sind schriftlich pro Jestmeter

verschlossen, mit der Aufschrift: „Angebot auf Nutzholz»
und mit der Erklärung, sich den Verkaussbedinaunaen
zu unterwerfen, bis zum 12. März ds . Js ., nachmittags
1 /, Uhr an den Unterzeichneten einzusenden, woselbst die
Eröffnung der eingegangenen Offerten in Gegenwart der
erschienenen Reflektanten stattfindet.

Genehmigung bleibt Vorbehalten.
Marsain , den 27. Februar 1918.

Der Bürgermeister:
M e u e r.

VIII:

IX;

Holzverkanf.
Die Gemeinde Oberelbert verkauft am

Montag, den4. März dieses Zahns,
vormütags 10 Uhr,

aus dem Markwald:
153 Rmtr . Brennderbholz und 2665 Stück Wellen.

Deutscher RMee-ZMen
sowie sämtlicheGatte«Sämereien

empfiehlt
Franz Svielmann. Montabaur.

Theater in Montabaur.
(Hämmerleins Garten .)

WV  Gastspiel der Frankfurter Volksbühne,
Direktion : M . Henß.

Sonntag,  de « 3 . März , abends 8 Uhr:
Einlaß 7 Uhr. Ende nach 10 Uhr

Re« Reu Re»

„Husarenliebe.
Wiener Operette in 4 Akten von Heinz von der Wege.

Vorher geht:

„Sonnenschein .“
Ein deutsches Märchenspiel mit Gesang und Tanz

Melodrama in 1 Akt von Robert Liebmann.
Musik von Leopold Maaß.

Kartenvorverkauf : Zigarrenhandlung Höf er.
Numm^ Platz 2 Mk. I . Platz Mk. 1.20. II . Pl . 60 Mg,
AM " Schluß des Vorverkaufs nachmittags 5 Uhr. "

Abendkaffe: 2.50 Mk., — 1.50 Mk.. — 75 Pfg.
— Programm 10 Pfg . —

Nachmittags */,4 Uhr
Kinder-Lorktrllnng

Einlaß 3 V- Uhr. Ende noch 5 Uhr.

„Oie Geistermühle .“
Märchen in 3 Akten.

Dazu noch eine lustige Pantomime in l Akr.
Karten hierzu sind nur an der Kaffe zu haben.

Numm. Pl . 1 Mk. Erster Pl . 60 Pfg . Zweiter Pl . 30 Pfg.

Bitte Hüte ablegen! — Rauchen polizeilich verboten!
Wer Nachmittags oder Abends ein Zwanzig-Markstückm
Gold bringt, erhält einen Freisitz auf Numm. Platz,
für ein Zehn-Markstück einen Freisitz auf Erster Platz.1

Feld- «>d Gatten
Sömerrlrn.

Klee-«.Eraslamra
in besten Qualitäten

empfiehlt
Consumgcschäft Selters.

Großer Posten

Fcldpoft-
Schachtel«

i« alten Preisen
empfiehlt

Consumgeschäft Selters.

2 Gymnasiasten od. Beamte
können äb Ostern in beflerem,
ruhigen Hause, volle.

sehr gute Leusion
erhalten. Gefl. Offerten unt.
K. R . an die Geschäftsstelle
dieses Blattes erbeten.

Preßhefe
anjat in Pfund - Paketen

Bäcker abzugeben '
Fra « Peter Weyer Ww ..
Montabaur , Ob.Plötzgafle 2.

Auf das Büro eines
hiesig. Großbetriebes wird
eine jüngere

kiisimiiW Allst
mit guter Vorbildung zum
iraldigen Eintritt gesucht.
Ausführliche Angebote mit
Zeugnisabschriften und Ge-

altsansprüche unter M. W.
49 an das Kreisblatt erbeten.

4 Tongräber
auf Grube „Bertha" bei
Niederahr für Tagbau gesucht.
B . Schmies , Montabaur

Sprnngsähiger , schöner
»o:
af

!BU0 £ , (Lahnraffe)
er

16 Monat alt , 1
angekört, steht zu verkaufen.
Angnst Scheier , Maxsain.?

Ei » sprungfähig -r
»alle. (Ladarage),
steht zu verkaufen  bei M
Simon Roll in Hübingeu. llzj

rm

Ein Paar kräftige

Fahrochse« ?a.
>s

stehen zu verkaufen  m
Hartenfels , Haus-Nr. 34

nc

Tüchtiger Mödche,
für sofort in Einfamilienhaus
nach Frankfurt -Oberrad ge¬
bucht . Näh . i. d.Geschäfts

eb
ms

Dienftmädchkn
für Küche und Haus „
baldigen Eintritt von kleiner
Familie gesucht.
Frau Direktor Crecelius

Riederlahustein,
Augustastraße la.

Efl:ch

Suche baldigst ein ordenttich.

Mädchen
für kl. Haushalt.
Fra « Professor Deiner , ;
Oberlahnftein, Wilhelmstr. 7

Braves
Aealtmödchea

für alle Hausarbett gesucht.
Fra « L. Rühlemann.

Hö hr.
Ein älteres, zuverlässig^

ür Haus - und Feldarbeit
; esucht.

Frau Betriebsführer Stavisbms
Müller, Siershahn.

Alle Sorten
Grmöke-Sämereie«

erste Qualität
eingetroffen.

Gärtnerei Grimm,
Wirges (Westerwald.)

Bahnhofstraße.

Em gut erhaltener
Küchenherd

zu kaufen gesucht. Offerte«!
unter M . T . 31 an die Ge¬
schäftsstelle dieses Blattes , i

Emsamilleghaar
zu verkaufen oder zu oer-j
mieten. Näheres in der-
Geschäftsstelle dies. BlatteS-j

«r

len
xe!
leg
iu

Si
Er
ch
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